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aus- und weiterbildung_formation

➜ TREXpert Hätten Sies gewusst?

Aufgabe 1
Sie sind zugelassener, unabhängiger Revisionsexperte bei der CF 
Partner AG und erhalten Anfang Mai 2015 von der NZ Handel AG 
den Auftrag, eine Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquida-
tionswerten per 31.12.2014 zu prüfen. Die NZ Handel AG hat 
gemäss dem Handelsregisterauszug keine Revisionsstelle einge-
tragen.
1.  Ist eine Prüfungsbestätigung für die NZ Handel AG zu der 

erstellten Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidations-
werten zwingend notwendig?

2.  Nennen Sie vier Unterlagen, welche Sie vom Kunden in Bezug 
auf die Prüfung einer Zwischenbilanz zu Fortführungs- und 
Liquidationswerten einverlangen werden.

Lösung
1. Ja.
Begründung: Besteht begründete Besorgnis einer Überschuldung, 
ist eine Zwischenbilanz zu erstellen und diese zwingend von einem 
zugelassenen Revisor zu prüfen.
Gesetzesartikel: Art. 725 Abs. 2 OR

2. Unterlagen:
• Liquiditätsplan
• Budget
• Unterlagen zu den Liquidationswerten
• Bank- und Darlehensverträge
usw.

Aufgabe 2
Ihr Kunde erstellt eine Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liqui-
dationswerten. Art. 725 OR lässt trotz überschuldeter Zwischen-
bilanz auf der Basis von Fortführungs- und Liquidationswerten in 
bestimmten Fällen die Weiterführung der Geschäftstätigkeit anstel-
le der Deponierung der Bilanz beim Richter zu. Nennen Sie drei 
mögliche Fälle und erklären Sie diese in den Grundzügen Ihrem 
Kunden.

Lösung
1.  Rangrücktrittserklärung: Gesellschaftsgläubiger treten im Ausmass 

der Überschuldung hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger 
zurück. Zweiseitiges Rechtsgeschäft, Stundung der Forderung, 
unbedingt und unwiderruflich, Schriftform.

2.  Kurzfristige Sanierungsmassnahmen: à-fonds-perdu-Zuschüsse: 
Gläubiger oder Aktionäre zahlen Geld ein, ohne einen Anspruch auf 
Rückerstattung.

3.  Kurzfristige Sanierungsmassnahme: Kapitalerhöhung, Gläubigerver-
zicht

➜ Ihr Weiterbildungsinstitut: 
STS Schweizerische Treuhänder Schule AG 
Josefstrasse 53, 8005 Zürich, Telefon 043 333 36 66 
Fax 043 333 36 67, info@sts.edu, www.sts.edu
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